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www.landkreis-spree-neisse.de, 
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Das Amtsblatt für den Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-
 Nysa, Amtske łopjeno za Landkreis Spree- Neiße/Wokrejs Sprjewja-
Nysa erscheint nach Bedarf in elektronischer Form unter www.lkspn.de
-> Aktuelles aus dem Landkreis -> Amtsblatt.

Der Versand von Einzelexemplaren oder im Abonnement kann auf
 Anforderung unter oben genannter Anschrift, per E-Mail unter presse-
stelle@lkspn.de bzw. telefonisch unter der Rufnummer 03562 986-
10006 kostenfrei per E-Mail oder auf dem Postweg erfolgen. 

Weiterhin wird das Amtsblatt am Sitz der Kreisverwaltung, Heinrich-
Heine-Straße 1, 03149 Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), sowie an den
Sitzen der Verwaltungen der kreisangehörigen Ämter und Gemein-
den kostenlos zur Selbstabholung ausgelegt.

AMTLICHER TEIL

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGENÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

24. Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises
Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa

Die 24. Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Ny-
sa findet am Mittwoch, dem 14.09.2022 um 17:00 Uhr im Großen Saal des Kreishauses in
der Heinrich-Heine-Straße 1 in 03149 Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) statt. 
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 
1.      Formalien 
1.1    Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der Sitzung und Beschlussfä-

higkeit des Ausschusses
1.2    Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 15.06.2022
1.3    Bestellung der Schriftführung
1.4    Bestätigung der Tagesordnung
2.      Unterrichtung des Kreisausschusses durch den Landrat
3.      Anfragen der Kreisausschussmitglieder an die Verwaltung
4.      Behandlung von Beschlussvorlagen, Anträgen und Informationsvorlagen in der Zu-

ständigkeit des Kreisausschusses
4.1    Vergabe Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines leitungsgebundenen Wasserstoff-

transportnetzes in der Lausitz
Vorlage: BV/374/2022

4.2    Genehmigung einer Dienstreise des Landrates
Vorlage: BV/346/2022

5.      Vorbereitung der 31. Kreistagssitzung am 28.09.2022
5.1    Vorliegende Beschlussvorlagen und Anträge
5.1.1 Erstattung von Schulkosten an kreisangehörige Schulträger weiterführender Schulen

Vorlage: BV/367/2022
5.1.2 Anpassung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der "Richtlinie zur Förderung

ambulanter sozialer Dienste im Sozialamtsbereich"
Vorlage: BV/344/2022

5.1.3 Neubesetzung des Ehrenamtes des Kreiswanderwegewartes für den Bereich Forst
(Lausitz) bestehend aus der Stadt Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) und dem Amt Dö-
bern Land. 
Vorlage: BV/375/2022

5.1.4 Fortsetzung der Kita-Rechtsreform
Vorlage: AT/070/2022

5.2    Vorliegende Informationsvorlagen und Berichte
5.2.1 14. Bericht zum Strukturwandel – Aktivitäten des Landkreises und der Wirtschaftsre-

gion Lausitz GmbH im Strukturwandel
Vorlage: IV/113/2022

5.2.2 Bericht zur Haushaltsdurchführung 2022
Vorlage: IV/116/2022

5.2.3 Einsatz der Integrationspauschale 2021 im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-
Nysa
Vorlage: IV/114/2022

6.      Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil: 
7.        Formalien
7.1      Bestätigung der Tagesordnung
8.        Unterrichtung des Kreisausschusses durch den Landrat
9.        Anfragen der Kreisausschussmitglieder an die Verwaltung
10.      Behandlung von Beschlussvorlagen, Anträgen und Informationsvorlagen in der Zu-

ständigkeit des Kreisausschusses
11.      Vorbereitung der 31. Kreistagssitzung am 28.09.2022
11.1    Vorliegende Beschlussvorlagen und Anträge
11.1.1 Übertragung einer anders bewerteten Tätigkeit Fachbereichsleiterin Bau und Pla-
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nung
Vorlage: BV/364/2022

11.1.2 Einstellung
Vorlage: BV/371/2022

11.2    Vorliegende Informationsvorlagen und Berichte
12.      Sonstiges

Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), den 05.09.2022

In Vertretung

Widerruf der Allgemeinverfügung 
zur Einschränkung des Eigentümer- und Anliegergebrauchs von Oberflächengewässern 

Auf Grundlage des § 49 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102) in der derzeit gültigen Fassung i. V. m.
§§ 124 Abs. 2 und 126 Abs. 1 des Brandenburgischen Wassergesetzes
(BbgWG) vom 2. März 2012 (GVBl. Nr. 20) in der derzeit gültigen Fassung
erlässt der Landrat des Landkreises Spree-Neiße/ Wokrejs Sprjewja-Nysa
als untere Wasserbehörde folgenden Widerruf:

1. Die Allgemeinverfügung des Landkreises Spree-Neiße/ Wokrejs Sprjew-
ja-Nysa vom 21.07.2022 zum ganztägigen Verbot der Wasserentnahme aus
oberirdischen Gewässern, bekannt ge¬macht im Amtsblatt Nr. 29/2022, wird
widerrufen. 

2. Der Widerruf tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung im Amtsblatt des
Landkreises Spree-Neiße / Wokrejs Sprjewja-Nysa in Kraft.

Begründung
Der Landkreis Spree-Neiße / Wokrejs Sprjewja-Nysa ist als untere Wasser-
behörde gemäß § 49 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102) in der derzeit gültigen Fassung i. V. m.
§§ 124 Abs. 2 und 126 Abs. 1 des Brandenburgischen Wassergesetzes
(BbgWG) vom 2. März 2012 (GVBl. Nr. 20) in der derzeit gültigen Fassung
sachlich und örtlich für den Widerruf der Allgemeinverfügung zuständig.

Die Allgemeinverfügung vom 21.07.2022, bekannt ge¬macht im Amtsblatt
Nr. 29/2022, die ganztägig eine Wasserentnahme aus Oberflächengewäs-
sern 
-  in den Städten Spremberg/ Grodk und Drebkau/ Drjowk; 
-  den Gemeinden Kolkwitz/ Gołkojce und Neuhausen/Spree/

Kopańce/Sprjewja sowie
-  den Gemeinden Wiesengrund/ Łukojce und Felixsee/ Feliksowy Jazor des

Amtes Döbern-Land/ Amt Derbno-kraj und 
-  in allen Gemeinden der Ämter Peitz/ Picnjo und Burg (Spreewald)/

Bórkowy (Błota)
untersagt, wird auf der Grundlage von § 49 Abs. 1 VwVfG widerrufen, weil
die letzten Niederschläge zu einer deutlichen Erhöhung des Abflusses ge-
führt haben. 

Mit Stand vom 28.08.2022 betrug der Abfluss am Pegel Leibsch UP inner-
halb der vergangen sieben Tage im Mittel 5,24 mł/s. Durch die ergiebigen
Niederschläge am Wochenende des 27. und 28.08.2022 stieg der Abfluss
sogar auf über 8 mł/s. Durch die zuständigen Fachbehörden wird einge-
schätzt, dass ein Abflusswert von 4,5 mł/s am Pegel Leibsch UP kurz- und
mittelfristig nicht erneut dauerhaft unterschritten wird.  

Bei dieser Wassermenge ist davon auszugehen, dass sich Entnahmen
durch Anlieger und Eigentümer nicht mehr nachteilig auf die Gewässeröko-
logie auswirken. Es besteht somit keine Notwendigkeit mehr, den Eigentü-
mer- und Anliegergebrauch durch Allgemeinverfügung einzuschränken. 

Der Widerruf tritt gemäß § 41 Abs. 4 VwVfG am Tage nach seiner Bekannt-
machung in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach der Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift bei dem Landrat des Landkreises Spree-Neiße/Wo-
krejs Sprjewja-Nysa, Heinrich-Heine-Straße 1 in 03149 Forst (Lausitz)/
Baršć (Łužyca) einzulegen. 
Wird der Widerspruch in elektronischer Form erhoben, ist der Widerspruch
unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach des Landkreises Spree-
Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa einzulegen.
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind die besonderen techni-
schen Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter
„https://www.lkspn.de/datenschutz.html“ aufgeführt sind. Die Einlegung ei-
nes Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet
keine rechtlichen Wirkungen!

Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), der 31.08.2022

Harald Altekrüger
Landrat


